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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1994

Norm

EO §399 Abs2

Rechtssatz

Auch nach Scheidung der Ehe ist - bei sonstiger Nichtigkeit - eine mündliche Verhandlung über den Antrag auf

Aufhebung der einstweiligen Verfügung über einen vorläufigen Unterhalt notwendig (so schon EFSlg 37097).
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